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§ 1 
Ziele des Studiums 

 
(1) Ein Studium der Philosophie erlaubt die problemorientierte Aneignung des Bildungshintergrundes der euro-
päischen Geistesgeschichte, trainiert selbstständiges und kritisches Denken (Reflexion und Argumentation), 
schult die Kompetenz zur strukturierten Vermittlung abstrakter Inhalte und fördert die Fähigkeit zur Kommunikati-
on, Moderation und Mediation.  
 
(2) Das Bachelorstudium im Fach Philosophie mündet in einen berufsoffenen akademischen Abschluss, der – 
ohne auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld festgelegt zu sein – einerseits die Absolventinnen/Absolventen zu wissen-
schaftlicher Arbeit qualifizieren, sie andererseits außerhalb des wissenschaftlichen Umfelds auf besondere Weise 
zur Reflexion von Prämissen, zur argumentativen Diskussion sowie zum Erarbeiten rationaler Lösungen in kom-
plexen Entscheidungssituationen befähigen soll. 
 
 

§ 2 
Struktur des Studiums und Kompetenzerwerb im Erstfach 

 
(1) Der Teilstudiengang Philosophie gliedert sich in Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule. Im Erstfach sind 
neun Pflichtmodule im Umfang von 108 Leistungspunkten und im Wahlbereich sind Module im Umfang von zwölf 
Leistungspunkten zu studieren. Im Zweitfach sind vier Pflichtmodule im Umfang von 48 Leistungspunkten und im 
Wahlpflichtbereich sind Module im Umfang von zwölf Leistungspunkten zu studieren. 
 
(2) Nach Abschluss des ersten Studienjahrs verfügen die Studierenden über folgende Kompetenzen:  

- Wissensverbreiterung: Überblick über die verschiedenen Disziplinen und Methoden des Faches Philoso-
phie, Grundwissen im Bereich der Sprachphilosophie, Logik und Argumentationstheorie, Überblick über 
bedeutende Positionen der antiken und neuzeitlichen Philosophie, Einblick in interdisziplinäre Fragestel-
lungen/Fragestellungen anderer Fächer, gegebenenfalls Fremdsprachenkompetenz, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, 
- Können (instrumentale Kompetenzen): Fähigkeit zur Recherche, Interpretation und Bewertung von Infor-

mationen, Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemerkennung, 
- Können (systemische Kompetenzen): Fähigkeit zur Analyse, Interpretation und strukturierten Wiedergabe 

philosophischer Texte, Urteilsvermögen, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, 
- Können (kommunikative Kompetenzen): Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu formulieren und Perspekti-

venwechsel vorzunehmen. 
 
(3) Nach Abschluss des zweiten Studienjahrs verfügen die Studierenden über folgende Kompetenzen:  
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- Wissensverbreiterung: Verständnis grundsätzlicher Fragestellungen der Theoretischen und der Prakti-
schen Philosophie, vor allem der Wissenschaftstheorie und der Ethik, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, 
- Können (instrumentale Kompetenzen): Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemlö-

sung, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, Fähigkeit, im Rahmen einer beruflichen oder anderen Tätig-
keit fachspezifische wie auch sonstige Kenntnisse auf verständliche Weise zu vermitteln, Thesen und Ar-
gumente überzeugend darzustellen, 

- Können (systemische Kompetenzen): Fähigkeit zum Vergleichen von kontrastiven Arbeiten an philosophi-
schen Texten und Problemen, Urteilsvermögen (unter anderem in Bezug auf ethische und gesellschaftli-
che Fragestellungen), 

- Können (kommunikative Kompetenzen): Allgemeine didaktische Kompetenzen, Fähigkeit der Visualisie-
rung und Präsentation komplexer Inhalte, Fähigkeit zur Anleitung von Kommilitoninnen/Kommilitonen. 

 
(4) Nach Abschluss des dritten Studienjahrs erwerben oder vertiefen die Studierenden folgende Kompetenzen:  

- Wissensverbreiterung: Verständnis voraussetzungsreicher Fragestellungen der Theoretischen Philosophie 
und der Praktischen Philosophie, vor allem der Sprachphilosophie und der Angewandten Ethik, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, Vertiefung und Vernetzung 
der in den Modulen „Theoretische Philosophie 1“ und „Praktische Philosophie 1“ erworbenen Kenntnisse, 

- Können (instrumentale Kompetenzen): Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemlö-
sung, Fähigkeit, im Studium und/oder im Rahmen einer beruflichen oder anderen Tätigkeit wissenschaftli-
che Texte zu verfassen oder zu lektorieren, 

- Können (systemische Kompetenzen): Hermeneutische Kompetenzen der Analyse und Interpretation phi-
losophischer Texte, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, Professionalität im Strukturieren und Verfas-
sen wissenschaftlicher Texte, 

- Können (kommunikative Kompetenzen): Präsentationskompetenzen, Fähigkeit zur schlüssigen Argumen-
tation. 

 
 

§ 3 
Struktur des Studiums und Kompetenzerwerb im Zweitfach 

 
(1) Nach Abschluss des ersten Studienjahrs verfügen die Studierenden über folgende Kompetenzen:  

- Wissensverbreiterung: Überblick über die verschiedenen Disziplinen und Methoden des Faches Philoso-
phie, Grundwissen im Bereich der Sprachphilosophie, Logik und Argumentationstheorie, Überblick über 
bedeutende Positionen der antiken und neuzeitlichen Philosophie, Einblick in interdisziplinäre Fragestel-
lungen/Fragestellungen anderer Fächer, gegebenenfalls Fremdsprachenkompetenz, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, 
- Können (instrumentale Kompetenzen): Fähigkeit zur Recherche, Interpretation und Bewertung von Infor-

mationen, Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemerkennung, 
- Können (systemische Kompetenzen): Fähigkeit zur Analyse, Interpretation und strukturierten Wiedergabe 

philosophischer Texte, Urteilsvermögen, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, 
- Können (kommunikative Kompetenzen): Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu formulieren und Perspekti-

venwechsel vorzunehmen. 
 
(2) Nach Abschluss des zweiten Studienjahrs erwerben oder vertiefen die Studierenden folgende Kompeten-
zen:  

- Wissensverbreiterung: Verständnis grundsätzlicher Fragestellungen der Theoretischen und der Prakti-
schen Philosophie, vor allem der Wissenschaftstheorie und der Ethik, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, 
- Können (instrumentale Kompetenzen): Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemlö-

sung, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, Fähigkeit, im Rahmen einer beruflichen oder anderen Tätig-
keit fachspezifische wie auch sonstige Kenntnisse auf verständliche Weise zu vermitteln, Thesen und Ar-
gumente überzeugend darzustellen, 

- Können (systemische Kompetenzen): Fähigkeit zum Vergleichen von kontrastiven Arbeiten an philosophi-
schen Texten und Problemen, Urteilsvermögen (unter anderem in Bezug auf ethische und gesellschaftli-
che Fragestellungen), 
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- Können (kommunikative Kompetenzen): Allgemeine didaktische Kompetenzen, Fähigkeit der Visualisie-
rung und Präsentation komplexer Inhalte, Fähigkeit zur Anleitung von Kommilitoninnen/Kommilitonen. 

 
(3) Nach Abschluss des dritten Studienjahrs erwerben oder vertiefen die Studierenden folgende Kompetenzen:  

- Wissensverbreiterung: Verständnis voraussetzungsreicher Fragestellungen der Theoretischen Philosophie 
oder der Praktischen Philosophie, vor allem der Sprachphilosophie oder der Angewandten Ethik, 

- Wissensvertiefung: Kritisches Verständnis der behandelten Texte/Theorien, Vertiefung und Vernetzung 
der in den Modulen „Theoretische Philosophie 1“ oder „Praktische Philosophie 1“ erworbenen Kenntnisse, 

- Können (instrumentale Kompetenzen): Vermögen der kritischen Reflexion, Argumentation und Problemlö-
sung, 

- Können (systemische Kompetenzen): Hermeneutische Kompetenzen der Analyse und Interpretation phi-
losophischer Texte, Fähigkeit zum selbstständigen Lernen, 

- Können (kommunikative Kompetenzen): Präsentationskompetenzen, Fähigkeit zur schlüssigen Argumen-
tation. 
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Legende
Pflichtmodule E - Exkursion S - Seminar A - Abschlussarbeit pP - praktische Prüfung LP - Leistungspunkte
Wahlbereich IDWB IL - Integrierte Lehrveranstaltung SPÜ - Schulpraktische Übung B/D - Bericht/Dokumentation PrA - Projektarbeit min - Minuten

Ko - Konsultation Tu - Tutorium HA - Hausarbeit Prot - Protokoll RPT - Regelprüfungstermin
OS - Online Seminar Ü - Übung K - Klausur R/P - Referat/Präsentation Std - Stunden
P - Praktikumsveranstaltung V - Vorlesung Koll - Kolloquium SL - Studienleistung SWS - Semesterwochenstunden
Pr - Projektveranstaltung mP - mündliche Prüfung T - Testat Wo - Wochen

Pflichtmodule

5300010 V/4; Ü/4 12 Wintersemester 1 unbenotet

5300020 V/4; S/4 12 Sommersemester 2 benotet

5300040 S/4 12 Jedes Semester 3 benotet

5300030 S/4 12 Jedes Semester 4 benotet

5300080 S/4 12 Jedes Semester 4 benotet

5300060 S/4 12 Wintersemester 5 benotet

keine K (180 min)Einführung in die Philosophiegeschichte

RPT benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

LP Semester

keine mP (30 min)

Philosophische Schwerpunktsetzung Abschlussmodul Zwei-Fach-Bachelor Philosophie

Philosophische Propädeutik keine K (180 min)

Praktische Philosophie 1 keine HA (8 Wo, 10 Seiten)

Theoretische Philosophie 1 keine HA (8 Wo, 10 Seiten)

Vermittlungskompetenz Philosophie keine B/D (8 Wo, 15-20 Seiten)

Praktische Philosophie 2

Philosophische Propädeutik

Einführung in die Philosophiegeschichte

Wahlbereich IDWB

Vermittlungskompetenz Philosophie

Zweitfach

Theoretische Philosophie 2 Praktische Philosophie 2

Praktische Philosophie 1

Theoretische Philosophie 1
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5300050 S/2 12 Jedes Semester 5 benotet

5300070 S/2 12 Sommersemester 6 benotet

5300150 12 Jedes Semester 6 benotet

Wahlbereich IDWB (unbenotet)

Philosophische Schwerpunktsetzung keine 3 Essays (8 Wo, 3-5 Seiten), 
kursbegleitend

Abschlussmodul Zwei-Fach-Bachelor 
Philosophie keine A (9 Wo, 40-60 Seiten)

Theoretische Philosophie 2 keine HA (8 Wo, 15 Seiten)

Es sind Module im Umfang von 12 LP aus dem Interdisziplinären Wahlbereich zu wählen. Hierfür können alle Module, die an der Universität Rostock angeboten werden, belegt werden, sofern sie nicht zu einem von der/dem Studierenden 
studierten Fach gehören. Darüber hinaus sind auch studienrelevante Auslandsaufenthalte und Sprachkurse anrechenbar.
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Legende
Pflichtmodule E - Exkursion S - Seminar A - Abschlussarbeit pP - praktische Prüfung LP - Leistungspunkte
Wahlpflichtbereich IL - Integrierte Lehrveranstaltung SPÜ - Schulpraktische Übung B/D - Bericht/Dokumentation PrA - Projektarbeit min - Minuten

Ko - Konsultation Tu - Tutorium HA - Hausarbeit Prot - Protokoll RPT - Regelprüfungstermin
OS - Online Seminar Ü - Übung K - Klausur R/P - Referat/Präsentation Std - Stunden
P - Praktikumsveranstaltung V - Vorlesung Koll - Kolloquium SL - Studienleistung SWS - Semesterwochenstunden
Pr - Projektveranstaltung mP - mündliche Prüfung T - Testat Wo - Wochen

Pflichtmodule

5300010 V/4; Ü/4 12 Wintersemester 1 unbenotet

5300020 V/4; S/4 12 Sommersemester 2 benotet

5300040 S/4 12 Jedes Semester 3 benotet

5300030 S/4 12 Jedes Semester 4 benotet

Praktische Philosophie 1 keine HA (8 Wo, 10 Seiten)

Erstfach
Praktische Philosophie 1

Theoretische Philosophie 1

Wahlpflichtbereich Vertiefung

Philosophische Propädeutik

Einführung in die Philosophiegeschichte

Philosophische Propädeutik keine K (180 min)

LP Semester

Theoretische Philosophie 1 keine HA (8 Wo, 10 Seiten)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

Einführung in die Philosophiegeschichte keine K (180 min)

RPT benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang
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5300060 S/4 12 Wintersemester 5 benotet

5300050 S/2 12 Jedes Semester 5 benotet

Lehrform/SWS

Wahlpflichtbereich Vertiefung

Modulabschluss
Es ist ein Modul im Umfang von 12 LP aus dem folgenden Katalog zu wählen:

Theoretische Philosophie 2 keine HA (8 Wo, 15 Seiten)

Praktische Philosophie 2 keine mP (30 min)

LP Semester RPT benotet/     
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

Modulname Modulnummer
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